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Die FDP-Fraktion hat am 28. August 2007 folgende Motion und folgendes  
Postulat eingereicht: 
 
 
1. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat Bericht und Antrag über die 

Einreichung einer Standesinitiative nach Art. 160 Abs. 1 der Bundesverfassung 
vorzulegen, mit dem Ziel die eidgenössische Steuergesetzgebung und allfällige 
Verfassungsartikel so zu revidieren, dass die Besteuerung von natürlichen Per-
sonen im Bund und in den Kantonen grundlegend vereinfacht werden kann. Ins-
besondere sollen Gemeinden und Kantone bei der Einkommensbesteuerung 
individuelle Einheitssteuertarife und fixe Einheitsabzüge einführen. Die heutige 
Vermögens- und Ertragsbesteuerung wird durch eine Soll-Kapitalrendite-Besteue-
rung ersetzt. 

 
2. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat einen Bericht über die mögli-

che Ausgestaltung des Zuger Steuergesetzes basierend auf dem Modell 
EasySwissTax vorzulegen („EasyZugTax“). 

 
 
Begründung: 
 
Das schweizerische System der Besteuerung von natürlichen Personen ist komplex 
und unübersichtlich. Das alljährliche Ausfüllen der Steuererklärung gehört für viele 
Steuerpflichtige zu einem Ärgernis. Die Wegleitungen zur Steuererklärung sind für 
viele Bürgerinnen und Bürger ein Buch mit sieben Siegeln und das Sammeln der 
vielen Steuerbelege ist zwangsweise ein Volkssport. Der Steuerdschungel verur-
sacht nicht nur viel Aufwand für die Steuerpflichtigen und die Steuerverwaltung, son-
dern führt auch zu falschen Anreizen in Steuervermeidungs- und Steueroptimie-
rungsmöglichkeiten zu investieren.  
 
Die Besteuerung natürlicher Personen ist daher radikal zu vereinfachen. Basierend 
auf dem EasySwissTax-Modell ist das Einkommen nach zwei bis drei Einheitstarifen 
zu besteuern. Die Vermögens- und Ertragsbesteuerung ist durch eine Soll-Kapital-
renditebesteuerung zu ersetzen. Die zahlreichen Abzüge sind durch ganz wenige 
Einheitsabzüge (je ein Pauschalabzug für Berufstätige, für Selbständigerwerbende,  
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für Eltern mit Kindern, für Rentner und Invalide) zu ersetzen. Im Vordergrund stehen 
die Vereinfachung der Besteuerung und das Schaffen von Leistungs- und Investi-
tionsanreizen. 
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